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1.  Platzordnung 
1.1  Die Abteilungsleitung übt das Hausrecht auf der Tennisanlage aus, wobei deren Mitglieder sich 

gegenseitig vertreten. 
1.2  Die gesamte Tennisanlage bedarf der sorgfältigen Pflege. Alle Mitglieder sind gehalten alles zu tun, um 

Schäden an der Tennisanlage zu vermeiden. 
1.3  Die Tennisanlage darf nur von Abteilungsmitgliedern und deren Gästen betreten werden. Ausnahmen 

kann die Abteilungsleitung genehmigen. 
1.4  Über die Bespielbarkeit der Plätze entscheidet die Abteilungsleitung. Sie legt Anfang und Ende der 

Spielsaison fest. 
1.5  Die Spielfelder dürfen nur mit Tennisschuhen für Sandplätze betreten werden. 
1.6  Die Plätze sind bei Bedarf vor Beginn des Spiels ausreichend zu beregnen. 
1.7  Die Plätze sind nach Beendigung des Spiels mit den Abziehnetzen (Platz weich) bzw. Abziehbesen (Platz 

hart) abzuziehen. 
Die Linien sollen nur bei Bedarf abgekehrt werden. 

1.8  Hunde sind auf den Tennisplätzen nicht erlaubt. 
1.9  Die Tennisabteilung übernimmt keine Haftung für Wertsachen. Für angerichtete Schäden am 

Vereinseigentum haftet der Schädiger. 
1.10  Technische Mängel an der Tennisanlage (Spielfelddecken, Netze, Zaun usw.) müssen unverzüglich der 

Abteilungsleitung gemeldet werden. 
2. Spielordnung 
2.1  Spielberechtigt sind nur Mitglieder der Tennisabteilung des VfL 1921 Bollingen e.V. und deren Gäste. 
2.2  Der Spielbetrieb beginnt morgens um 6 Uhr und endet mit Einbruch der Dunkelheit. 
2.3  Gespielt wird grundsätzlich nur in Tenniskleidung. 
2.4 Jedes Mitglied erhält für Tennisanlage und die Umkleideräume einen Schlüssel gegen eine 

Pfandgebühr von € 50,00. Die Tennisanlage ist nach Beendigung des Spiels ordnungsgemäß zu 
verlassen (dazu gehören abstellen der Beregnungsanlage, abschließen usw.). 

2.5  Der Spielablauf wird durch eine Belegungsliste geregelt. Grundsätzlich sind alle teil- nehmenden 
Spieler einzutragen. Die Dauer eines Einzel- oder Doppelspiels beträgt 60 Minuten, beginnend zur 
vollen Stunde (Platzpflege eingeschlossen). 
Die Platzreservierung auf der Belegungsliste muss von einem beteiligten Spieler erfolgen. Die 
Eintragung muss deutlich lesbar sein. Die Spielberechtigung ergibt sich aus der Reihenfolge der 
Einträge in die Belegungsliste. 
Jedes Mitglied kann sich zunächst nur für ein Spiel eintragen. Eine weitere Platzreservierung kann erst 
nach absolviertem Spiel erfolgen. 

2.6  Die nachfolgenden Spieler haben nach Zeitablauf das Recht, den reservierten Platz zu belegen. Die 
vorherigen Spieler müssen ohne Aufforderung nach erfolgter Platzpflege den Platz verlassen. 

2.7  Wurde ein Spiel 10 Minuten nach der vollen Stunde noch nicht begonnen, ist der Platz für andere 
Spieler frei. 

2.8  Jugendliche bis 16 Jahre dürfen abends ab 18 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen keine Plätze 
reservieren. 

2.9  Gastspieler können nur durch Mitglieder der Tennisabteilung eingeführt werden. Ausnahmen kann die 
Abteilungsleitung zulassen. Die Anzahl der Gastspiele pro Saison ist auf 5 begrenzt. Die Gastgebühren 
werden vom gastgebenden Mitglied erhoben und betragen: 
- Erwachsene € 5,00 
- Jugend * € 3,00 
 gilt für Jugendliche mit jugendlichen Gästen im Sinne der Beitragsordnung. 
Das gastgebende Mitglied ist für ordnungsgemäßes Eintragen der Gastspieler verantwortlich 
(Name des Gastgebers und z.B. Gast oder Gast Jgdl.). 
Für Gäste, die an unseren Turnieren oder Verbandsspielen teilnehmen, werden keine Gastgebühren 
erhoben. 

2.10  Zu bestimmten Zeiten, die per Aushang oder in der Belegungsliste bekanntgegeben werden, können 
Plätze durch die Abteilungsleitung reserviert werden (Training, Turniere usw.). 

2.11  Die Abteilungsleitung hat das Recht bei Zuwiderhandlung gegen die Platz- und Spielordnung nach 
vorangegangener Abmahnung Spielverbot bis zu einem Monat für jeden einzelnen Fall zu verhängen. 


